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(54) Bezeichnung: Reliefartiges Dämm- und Fassadenmodul

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Fassaden-
modul für die Verkleidung von Innen- oder Außenwänden,
umfassend eine in einem angebrachten Zustand an einer
Wand sichtbare Vorderseite (22) und eine in diesem Zustand
der Wand zugewandte Rückseite (24), wobei die Vordersei-
te und die Rückseite durch jeweils zwei Längsseiten (12, 14)
und Stirnseiten (16, 18) miteinander verbunden sind, wobei
das Fassadenmodul einen Kern (10) aus einem wärmedäm-
menden oder/und schalldämmenden Material aufweist, wo-
bei der Kern (10) vorzugsweise zumindest auf der Vordersei-
te sowie wenigstens teilweise auf den Längsseiten und den
Stirnseiten mit einem Verputz versehen ist, und wobei die
Vorderseite des Fassadenmoduls, bzw. des Kerns eine re-
liefartige Ausgestaltung aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorderseite wenigstens eine geradlinig oder bogen-
artig verlaufende Vertiefung (20) oder/und wenigstens einen
geradlinig oder bogenartig verlaufenden Grat (44c) sowie
mehrere Reliefflächenabschnitte (26, 28) umfasst, wobei die
Reliefflächenabschnitte bezogen auf die Rückseite (24) des
Fassadenmoduls geneigt ausgebildet sind, derart, dass zwi-
schen einem Reliefflächenabschnitt (26, 28) und der Rück-
seite (24) ein spitzer Winkel gebildet ist, vorzugsweise ein
Winkel kleiner 45°, bevorzugt kleiner als 20°.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fas-
sadenmodul für die Verkleidung und Wärme- bzw.
Schalldämmung von Innen- oder Außenwänden, eine
aus mehreren Fassadenmodulen gebildete Fassade
sowie ein Verfahren zur Herstellung eines Fassaden-
moduls.

[0002] Das Fassadenmodul umfasst eine in einem
angebrachten Zustand an einer Wand sichtbare Vor-
derseite und eine in diesem Zustand der Wand zu-
gewandte Rückseite, wobei die Vorderseite und die
Rückseite durch jeweils zwei Längsseiten und Stirn-
seiten miteinander verbunden sind, wobei das Fassa-
denmodul einen Kern aus einem wärmedämmenden
oder/und schalldämmenden Material aufweist, wobei
der Kern vorzugsweise zumindest auf der Vorder-
seite sowie wenigstens teilweise auf den Längssei-
ten und den Stirnseiten mit einem Verputz versehen
ist, und wobei die Vorderseite des Fassadenmoduls,
bzw. des Kerns eine reliefartige Ausgestaltung auf-
weist.

[0003] Derartige Fassadenmodule sind beispiels-
weise aus der WO 2002031281 A1 oder
der HU 213089 A bekannt. Das aus der
WO 2002031281 A1 bekannte Fassadenmodul weist
an seiner Vorderseite eine ein Mauerwerk imitieren-
de reliefartige Ausgestaltung auf, die ein sehr klein-
teiliges und sich innerhalb des Fassadenmoduls wie-
derholendes Muster zeigt. Die in der HU 213089 A
vorgestellten Fassadenelemente dienen lediglich der
Verzierung von bestimmten Gebäudeteilen, wie et-
wa Fenster- und Türstürzen, Hausecken, Vordächern
und dergleichen. In beiden Druckschriften wird als
Kernmaterial Polystyrol verwendet. Die mittels Ver-
wendung der bekannten Fassadenmodule herge-
stellten Fassaden zeigen aus dem Bauwesen be-
kannte Ausgestaltungen und imitieren üblicherweise
aus Stein, Gips oder Holz gefertigte Fassadengestal-
tungen.

[0004] Demgegenüber ist es Aufgabe der Erfindung
ein Fassadenmodul bereitzustellen, das eine tech-
nisch vereinfachte hochwertige Fassadengestaltung
bei gleichzeitiger Dämmung erlaubt.

[0005] Hierzu wird erfindungsgemäß vorgeschla-
gen, dass die Vorderseite des Fassadenmoduls bzw.
des Kerns wenigstens eine geradlinig oder bogenar-
tig verlaufende Vertiefung oder/und wenigstens einen
geradlinig oder bogenartig verlaufenden Grat sowie
mehrere Reliefflächenabschnitte umfasst, wobei die
Reliefflächenabschnitte bezogen auf die Rückseite
des Fassadenmoduls geneigt ausgebildet sind, der-
art, dass zwischen einem Reliefflächenabschnitt und
der Rückseite ein spitzer Winkel gebildet ist, vorzugs-
weise ein Winkel kleiner 45°, bevorzugt kleiner als
20°.

[0006] Die Ausgestaltung mit geneigten Reliefflä-
chenabschnitte, welche mit der im Wesentlichen ebe-
nen Rückseite einen spitzen Winkel von vorzugswei-
se kleiner 20° bilden führen zu Fassadenmodulen
und daraus gestalteten Fassaden mit Reliefflächen-
abschnitte, die bezogen auf eine im Wesentlichen
vertikale Gebäudewand ebenfalls unter einem spit-
zen Winkel geneigt sind. Dabei ergeben sich je nach
Ausgestaltung des Fassadenmoduls mit Vertiefung
oder Grat zum Gebäude hin geneigte Reliefflächen-
abschnitte oder von der Gebäudewand weg geneig-
te, quasi überhängende Reliefflächenabschnitte. Die
Neigung der Reliefflächenabschnitte ist dabei so ge-
wählt, dass ein Anhaften von Wasser oder Schmutz
erschwert ist. Eine derart gestaltetes Fassadenmo-
dul ermöglicht eine strukturierte Fassade, ohne dass
diese sichtbare Fassadenstruktur bereits durch das
dahinterliegende Mauerwerk oder durch ein aufwän-
dige Zwischenkonstruktion zwischen Mauerwerk und
Fassade vorzubereiten ist. Die Verwendung und spe-
zifische Anordnung von mehreren Fassadenmodulen
ermöglicht den modularen Aufbau einer gewünsch-
ten Fassadenstruktur

[0007] Der Kern eines Fassadenmoduls ist bevor-
zugt aus nachwachsendem oder/und wiederverwer-
tetem oder/und wiederverwertbarem Material herge-
stellt, wobei vorzugsweise das Material oder Materi-
algemisch nicht oder nur schwer brennbar ist. Dabei
wird insbesondere an Schaumglas gedacht oder an
ein Gemisch aus organischen Dämmstoffpartikeln,
wie etwa Holz, Schilf. Stroh, Hanf, Wolle und derglei-
chen, und aus mineralischem Material, wie etwa Ze-
ment, Ton und dergleichen.

[0008] Das bevorzugte Material Schaumglas (auch
bekannt unter der Produktbezeichnung Foamglas®)
zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, ho-
he Druckfestigkeit, praktisch nicht vorhandene Was-
seraufnahme, Dampfdichtheit sowie seine nicht Ent-
flammbarkeit aus. Ferner sind Produkte aus Schaum-
glas sehr maßhaltig, so dass Platten oder platten-
ähnliche Teile mit genauen Abmessungen herstell-
bar sind. Bei der Herstellung von Fassadenmodulen
können die Kerne aus Schaumglas in Formen auf-
geschäumt werden, die einen Innraum begrenzen,
der im Wesentlichen der späteren äußeren Form des
Fassadenmoduls oder Teilen hiervon entspricht.

[0009] Natürlich können die Fassadenmodule auch
aus anderen Materialien in Formen gegossen, ge-
schäumt oder geblasen werden. Bei der Herstellung
wird insbesondere darauf geachtet, dass ein Kern ei-
nes Fassadenmoduls bereits die äußere Form des
fertigen Fassadenmoduls (mit Verputz) aufweist, wo-
bei ein Kern aus Schaumglas oder einem anderen
geeigneten Material nach seiner Herstellung gegebe-
nenfalls auch in Teile geschnitten werden kann, die
dann ihrerseits als Kerne für Fassadenmodule ver-
wendet werden können.
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[0010] Die Dicke des Fassadenmoduls, vorzugswei-
se des Kerns, gemessen zwischen der Rückseite und
der Vorderseite beträgt bevorzugt mindestens 5 cm.
Dabei kann die Dicke bei einer plattenartigen Ausge-
staltung des Fassadenmoduls bzw. des Kerns auch
als minimale Höhe bezeichnet werden. Diese Dicke
bzw. Höhe ergibt sich aus der minimal zu erreichen-
den Wärmedämmung. Eine maximale Dicke bzw. Hö-
he eines Fassadenelements liegt bevorzugt etwa im
Bereich von 8 bis 40 cm.

[0011] Die Dicke des Fassadenmoduls, vorzugswei-
se des Kerns, kann sich entlang der Längsseiten
oder/und entlang der Stirnseiten verändern, insbe-
sondere kontinuierlich verändern.

[0012] Es wird für eine bevorzugte Ausführungsform
vorgeschlagen, dass die beiden Längsseiten geneigt
zueinander ausgebildet sind, derart, dass eine Stirn-
seite des Fassadenmoduls eine geringere Breite auf-
weist als die andere Stirnseite. Hierdurch ergibt sich
im Grundriss eine trapezförmige Ausgestaltung des
Fassadenmoduls.

[0013] Das Fassadenmodul weist bevorzugt eine
Länge entlang den Längsseiten von etwa 90 bis 160
cm und eine Breite entlang den Stirnseiten von etwa
10 bis 90 cm auf, wobei vorzugsweise eine Breite ei-
ner der Stirnseiten etwa ein Drittel bis die Hälfte der
Länge einer der Längsseiten beträgt.

[0014] Die Vorderseite des Fassadenmoduls kann
wenigstens eine parallel zu den Stirnseiten verlau-
fende Vertiefung oder einen parallel zu den Stirnsei-
ten verlaufenden Grat umfassen, an die bzw. an den
sich zwei geneigte Reliefflächenabschnitte anschlie-
ßen. Dabei können sich die Reliefflächenabschnitte
ausgehend von der Vertiefung bzw. dem Grat jeweils
entgegengesetzt in Richtung der beiden Stirnseiten
und zwischen den beiden Längsseiten erstrecken, so
dass ausgehend von einer Vertiefung eine kontinu-
ierliche Zunahme der Dicke bis zu den Stirnseiten er-
reicht wird, oder ausgehend von einem Grat eine kon-
tinuierliche Abnahme der Dicke bis zu den Stirnseiten
erreicht wird.

[0015] Die reliefartige Vorderseite bildet vorzugs-
weise eine Grundstruktur eines regelmäßigen Mus-
ters, das durch mehrere nebeneinander angeordne-
te gleichartige Fassadenmodule ersichtlich wird. Da-
bei bildet das Fassadenmodul selbst eine Art kleins-
te Einheit des an der Fassade ersichtlichen Musters.
Dabei wiederholt sich das großflächig erkennbare
Muster nicht innerhalb des Fassadenmoduls selbst,
wie dies beispielsweise durch die mauerwerkartige
Ausgestaltung aus dem Stand der Technik bekannt
ist.

[0016] Das Fassadenmodul kann bevorzugt einen
rechteckigen oder trapezförmigen oder dreieckigen

Grundriss aufweisen. Es sind auch weitere polygo-
nale Grundflächen denkbar, wie etwa Sechseck oder
Achteck.

[0017] Die Erfindung betrifft ferner auch eine Fas-
sade einer Innen- oder Außenwand mit mehreren
nebeneinander angeordneten Fassadenmodule, die
wenigstens eines der oben bezeichneten Merkmale
aufweist. Dabei sind vorzugsweise die Fassadenmo-
dule mit der Wand verbunden, insbesondere stoff-
schlüssig verbunden, etwa durch eine Schicht aus
Mörtel oder Bitumen oder sonstigem Kleber. Denkbar
ist aber auch eine Verbindung bzw. Befestigung der
Fassadenmodule mittels einer Zwischenkonstrukti-
on, wie etwa einer Aufhängung oder dergleichen.

[0018] Bei einer derartigen Fassade können zwi-
schen nebeneinander angeordneten Fassadenmo-
dulen weitere Ergänzungsfassadenelemente enthal-
ten sein, deren Aufbau im Wesentlichen demjenigen
der Fassadenmodule entspricht und deren Vorder-
seite im Wesentlichen parallel zur Rückseite ausge-
bildet sind.

[0019] Die Fassade weist bevorzugt ein durch die
Anordnung von mehreren Fassadenmodulen und
vorzugsweise Ergänzungsfassadenelemente sich
über die gesamte Fassade wiederholendes großflä-
chiges Muster auf.

[0020] Die Dimensionen von Fassadenmodulen
können an eine zu gestaltende Fassade und deren
Dimensionen und Fenster- bzw- Türausschnitte an-
gepasst werden. So ist es beispielsweise denkbar,
dass die Länge von zwei Fassadenmodulen in Sum-
me der Bauhöhe von einem Stockwerk eines zu ver-
kleidenden Gebäudes entspricht.

[0021] Schließlich betrifft die Erfindung auch die
Herstellung eines oben beschriebenen Fassadenmo-
duls, umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines die äußere Form des ge-
wünschten Fassadenmoduls aufweisenden Kerns
aus wärmedämmendem Material, vorzugsweise
aus Schaumglas;
b) Verputzen des Kerns, insbesondere auf der
Vorderseite und wenigstens teilweise auf den
Längsseiten und den Stirnseiten vorzugswei-
se unter Verwendung einer Armierung, wie et-
wa Kunststoff- oder Glasfasergewebe und eines
Putzmaterials, wie etwa Kalkputz, Kalkzement-
putz, Zementputz, Gipsputz, Lehmputz, organi-
scher Putz oder Kunstharzputz;
c) vorzugsweise Aufbringen einer Farbe auf der
Putzschicht; wobei das Verfahren vorzugsweise
zwischen den Schritten a) und b) das Zuschnei-
den eines bereitgestellten geformten Kerns in we-
nigstens zwei Kernteile und das anschließendes
Verputzen und vorzugsweise Streichen der zu-
geschnittenen Kernteile umfasst, um zwei Fassa-
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denmodule zu erhalten, wobei ferner vorzugswei-
se der bereitgestellte geformte Kern einen recht-
eckigen Grundriss aufweist und entlang einer zu
den Rechteckseiten geneigten Linie in die beiden
Kernteile getrennt wird, derart, dass die daraus re-
sultierenden Kernteile bzw. Fassadenmodule ei-
nen trapezförmigen Grundriss aufweisen.

[0022] Wie bereits oben erwähnt, kann der Kern ei-
ne beliebige äußere Form aufweisen, welcher dem
fertigen Fassadenmodul im Wesentlichen entspricht.
Ein Kern aus Schaumglas kann dabei sehr einfach
in mehrere Teilkerne, vorzugsweise zwei Teilkerne,
geschnitten werden, aus denen dann die eigentlichen
Fassadenmodule (mit Verputz) hergestellt werden.
Diese Teilkerne bilden dann den jeweiligen Kern des
Fassadenmoduls.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend nicht ein-
schränkend und rein beispielhaft unter Bezugnahme
auf die Figuren beschrieben werden.

[0024] Fig. 1 zeigt in vereinfachter und schemati-
scher Darstellung eine Grundrissdarstellung (Fig. 1a)
und einen Längsschnitt (Fig. 1b) entlang der Schnitt-
linie b-b der Fig. 1a) eines Kerns eines Fassadenele-
ments.

[0025] Fig. 2 zeigt in verkleinerter Grundrissdarstel-
lung den Kern der Fig. 1a) und die durch Schneiden
daraus entstehenden zwei Teilkerne sowie deren Er-
gänzung durch gleichartige Kerne bzw. Fassadenele-
mente.

[0026] Fig. 3 zeigt in perspektivischer Darstellung ei-
ne Ausführungsform eines Fassadenmoduls.

[0027] Fig. 4 zeigt in den Teilfiguren a) und b) Tei-
le von Fassaden, die aus unterschiedlichen Fassa-
denmodulen gebildet sind, in perspektivischer Dar-
stellung.

[0028] Fig. 5 zeigt die Fassade der Fig. 4a in ei-
ner Grundrissdarstellung und zugehörigen Schnitt-
darstellung I bis III.

[0029] Fig. 6 zeigt eine schematische Schnittansicht
durch ein Mauerwerk mit daran angebrachtem Fas-
sadenmodul.

[0030] Fig. 7 zeigt in Teilfigur a) eine weitere Aus-
führungsform eines Fassadenmoduls und in Teilfigur
b) eine Ergänzungselement für eine Fassade.

[0031] Fig. 8 zeigt eine Grundrissdarstellung mit zu-
gehörigen Schnittdarstellungen I bis IV einer weiteren
Fassade aus Fassadenmodulen und Ergänzungsfas-
sadenelementen.

[0032] Fig. 9 zeigt die Fassade der Fig. 8 in perspek-
tivischer Darstellung.

[0033] Fig. 10 zeigt zwei weitere Ergänzungsfassa-
denelemente in Grundrissdarstellung.

[0034] Fig. 11 zeigt eine weitere Fassadengestal-
tung mit zwei Ausführungsformen von Fassadenmo-
dulen sowie mit Ergänzungsfassadenelementen.

[0035] Fig. 12 zeigt die Fassadengestaltung der
Fig. 11 in perspektivischer Darstellung.

[0036] In allen nachfolgenden Grundrissdarstellun-
gen von Kernen oder Fassadenmodulen bzw. Fas-
sadenausschnitten sind bei geneigten Reliefflächen-
abschnitten Doppelpfeile dargestellt, welche die Nei-
gung in der Art repräsentieren, dass die Pfeile von
einem höheren Punkt zu einem tieferen Punkt wei-
sen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass es sich bei
den Figuren um vereinfachte schematische Darstel-
lungen handelt, die nicht zwangsweise maßstabsge-
treu gezeichnet sind.

[0037] Fig. 1 zeigt in Teilfigur a) einen Kern 10 für ei-
ne Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Fas-
sadenmoduls. Der Kern 10 weist einen rechteckigen
Grundriss auf mit Längsseiten 12, 14 sowie Stirnsei-
ten 16, 18. Fig. 1b) zeigt eine Schnittdarstellung ent-
sprechend der Schnittlinie I-I der Fig. 1a). Es ist er-
sichtlich, dass der Kern 10 eine Vertiefung 20 auf-
weist, die in der Vorderseite 22 des Kerns vorgese-
hen ist. Die Rückseite 24 des Kerns 10 ist im We-
sentlichen eben. Die Vertiefung 20 teilt die Vordersei-
te 22 des Kerns in zwei Reliefflächenabschnitte 26,
28, die sich ausgehend von der Vertiefung 20 geneigt
zu den Stirnseiten 16, 18 erstrecken. Der Abstand 30
zwischen Vorderseite 22 und Rückseite 24 ist im Be-
reich der Vertiefung am geringsten. Er beträgt vor-
zugsweise nicht weniger als 5 Zentimeter. Der Ab-
stand 30 nimmt von der Vertiefung 20 aus kontinu-
ierlich zu beiden Stirnseiten 16, 18 hin zu bis im Be-
reich der Stirnseiten 16, 18 ein maximaler Abstand
30a erreicht wird, der 8 bis 20 cm betragen kann.
Die Neigung des Reliefflächenabschnitts 28 ist grö-
ßer als diejenige des Reliefflächenabschnitts 26. Aus
der Schnittdarstellung ist jedoch ersichtlich, dass bei-
de Reliefflächenabschnitte 26, 28 mit der Rückseite
einen spitzen Winkel α bzw. β bilden. Beide Winkel α
bzw. β sind kleiner als 20°. In einem konkreten Aus-
führungsbeispiel liegen Sie bei etwa 5 bis 7° (Winkel
α zwischen dem Reliefflächenabschnitt 26 und der
Rückseite) und etwa 15 bis 19° (Winkel β zwischen
dem Reliefflächenabschnitt 28 und der Rückseite 24).
Die Vertiefung 20 ist in diesem Beispiel so angeord-
net, dass der Kern längsseitig im Verhältnis 2:1 auf-
geteilt wird. Ferner weisen die Stirnseiten 16, 18 des
Kerns 10 eine Breite auf, die etwa die Hälfte der Län-
ge der Längsseiten 12, 14 entspricht.
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[0038] Bevorzugt wird eine Kern 10 gemäß Fig. 1a)
und Fig. 1b) aus Schaumglas hergestellt. Der Kern
10 weist dabei als fertiger Schaumglaskörper dieje-
nigen Formeigenschaften auf, die für entsprechende
Fassadenmodule gewünscht sind.

[0039] Der Kern 10 wird für eine erste Ausführungs-
form eines Fassadenmoduls 40 entlang der gestri-
chelten Linie 34 getrennt. Es entstehen hieraus zwei
Teilkerne 10a und 10b, wie dies aus der Fig. 2 er-
sichtlich ist. Beide Teilkerne 10a und 10b weisen je
eine Vertiefung 20a bzw. 20b auf und entsprechende
Reliefflächenabschnitte 26a, 28a bzw. 26b, 28b. Die
jeweiligen Teilkerne 10a, 10b können durch gleich-
artige, um in der Ebene der Rückseite um 180° ge-
drehte Kerne, die entlang der Schnittlinie 34 bzw.
der schrägverlaufenden Längsseite aneinanderge-
legt werden, wieder zu einer gemeinsamen rechtecki-
gen Form angeordnet werden, wie dies durch die ge-
strichelten Ergänzungen in Fig. 2 ersichtlich ist.

[0040] Die beiden in Fig. 2 dargestellten Teilker-
ne 10a bzw. 10b bilden ihrerseits Kerne eines Fas-
sadenmoduls 40a bzw. 40b. Das Fassadenmodul
40a ist vereinfacht und schematisch in perspektivi-
scher Darstellung in Fig. 3 dargestellt. Ersichtlich sind
die beiden Reliefflächenabschnitte 26a und 28a, die
Stirnseiten 16a und 18a sowie die Längsseiten 12a,
14a. Ein Fassadenmodul unterscheidet sich von dem
bisher beschriebenen Kern 10a lediglich dadurch,
dass am Kern 10a eine hier nicht dargestellte Putz-
schicht angebracht ist, zumindest auf der Vorderseite
22a sowie wenigstens teilweise auf den Längs- und
Stirnseiten 12a, 14a, 16a, 18a.

[0041] Fig. 4a) zeigt die Anordnung von vier Fas-
sadenmodulen 40a entsprechend der linken Darstel-
lung der Fig. 2 in perspektivischer Darstellung. Durch
die um 180° gedrehte Anordnung der beiden Fas-
sadenmodule 40a entlang den schräg verlaufenden
Längsseiten 14a weist die daraus entstehende recht-
eckige Anordnung eine sichtbare Vorderseite auf mit
den beiden versetzt zueinander angeordneten Ver-
tiefungen 20a und den ebenfalls versetzt zueinander
angeordneten Reliefflächenabschnitten 26a, 28a.

[0042] Fig. 4b) zeigt die Anordnung von vier Fassa-
denmodulen 40b entsprechend der rechten Darstel-
lung der Fig. 2 in perspektivischer Ansicht. Die Be-
deutung der eingesetzten Bezugszeichen ergibt sich
aus der Beschreibung zur Fig. 2. Dabei ist gene-
rell anzumerken, dass für gleichartige Teile verschie-
dener Ausführungsformen identische Bezugszeichen
verwendet werden, die sich je nach Ausführungsform
im Kleinbuchstaben nach der Zahl des Bezugszei-
chens unterscheiden.

[0043] Aus dem Fassadenmodul 40a kann eine
strukturierte und reliefartige Vorderseite einer Fas-
sade 50a gebildet werden, die aus mehreren einzel-

nen Fassadenmodulen 40a gebildet ist, wie dies in
Fig. 4a sowie in Fig. 5 und den zugehörigen Schnitt-
darstellungen I, II und III vereinfacht und schema-
tisch dargestellt ist. Dabei stellt die Fassade 50a na-
türlich nur einen Ausschnitt einer viel größeren ge-
samten Fassade beispielsweise an einer Gebäude-
wand dar. Die Schnittdarstellungen I und II zeigen
den reliefartigen Verlauf der Reliefflächenabschnitte
in Längsrichtung bzw. Vertikalrichtung bezogen auf
einen an einer Wand angebrachten Zustand. Schnitt-
linie III zeigt einen Schnitt parallel zu den Vertiefun-
gen 20a, bzw. in Horizontalrichtung bezogen auf ei-
nen an einer Wand angebrachten Zustand. In Zu-
sammenschau der Schnittbilder I, II und III der Fig. 5
sowie der perspektivischen Darstellung der Fig. 4a
ist die durch eine derartige Anordnung von Fassa-
denmodulen 40a erzeugte reliefartige Struktur einer
großflächigen Fassade erkennbar. Dabei bilden die
Fassadenmodule 40a alleine oder jeweils paarwei-
se mit einem in Horizontalrichtung direkt benachbar-
ten Fassadenmodul 40a ein Grundmuster, das sich
in der gesamten Fassade in regelmäßiger Weise wie-
derholt. Im Beispiel der Fig. 5 kann beispielsweise
das von den beiden linken Fassadenmodulen 40a ge-
bildete Rechteck als wiederholendes Muster angese-
hen werden. Es ist aber auch denkbar, dass die bei-
den mittleren Fassadenmodule, die mit ihren vertikal
(gerade) verlaufenden Längsseiten aneinander lie-
gen, ein sich wiederholendes Muster mit der Grund-
fläche eines Parallelogramms bilden.

[0044] Fig. 6 zeigt in einer stark vereinfachten sche-
matischen Schnittdarstellung ein Mauerwerk aus
Mauersteinen 52 und Fugen 54. am Mauerwerk ist
eine Fassade 50a angebracht, von der hier beispiel-
haft ein Fassadenmodul 40a ersichtlich ist. In die-
ser Schnittdarstellung ist zum einen der Kern 10a
und auch die den Kern 10a wenigstens teilweise
umgebenden Putzschicht 42a ersichtlich. Die Fassa-
denmodule 40a sind mittels einer nicht dargestellten
Schicht aus Bitumen, Mörtel oder sonstigem Kleber
mit den Mauersteinen 52 bzw. Fugen 54 des Mau-
erwerks verbunden. Dabei liegt die im Wesentlichen
ebene Rückseite 24 (siehe Fig. 1) der jeweiligen Fas-
sadenmodule 40a am Mauerwerk an. Da die ein-
zelnen Fassadenmodule 40a bereits verputzt sind,
können sie direkt nebeneinander bzw. übereinander
und anstossend aneinander am Mauerwerk ange-
bracht werden. Dies kann ggf. auch unter Anordnung
einer stoffschlüssig verbindenden Zwischenschicht
zwischen Längs- bzw. Stirnseiten von benachbarten
Fassadenmodulen 40a geschehen.

[0045] Alternativ oder ergänzend zu einer stoff-
schlüssigen Verbindung der Fassadenmodule 40a
mit dem Mauerwerk ist auch eine Aufhängung an ei-
ner mit dem Mauerwerk verbundenen Hilfskonstruk-
tion, wie etwa Verankerungen, Metallwinkel, Gitter-
struktur oder dergleichen möglich. Derartige Hilfskon-
struktionen sind ggf. zusätzlich zu einer stoffschlüssi-
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gen Verbindung erforderlich als weitere Sicherungs-
maßnahme, insbesondere gegen Wind und Sturm.

[0046] In Fig. 7a ist eine andere Ausführungsform
eines Fassadenmoduls 40c in perspektivischer An-
sicht und Grundrissdarstellung illustriert. Das Fassa-
denmodul 40c weist einen Grat 44c auf von dem aus
sich Reliefflächenabschnitte 26c und 28c zu den bei-
den Stirnseiten 16c und 18c erstrecken. Im Bereich
des Grats 44c weist das Fassadenmodul 40c seine
maximale Dicke bzw. Höhe auf. Die Dicke bzw. Höhe
nimmt entlang den Längsseiten 12c, 14c kontinuier-
lich ab bis sie im Bereich der Stirnseiten 16c, 18c ihr
Minimum erreicht. Auch die Reliefflächenabschnitte
26c und 28c bilden mit der Rückseite 24c einen spit-
zen Winkel, wie dies durch den Winkel γ angedeutet
ist, der im konkreten Fall bei etwa 3 bis 10° liegt.

[0047] Fig. 7b zeigt ein Ergänzungsfassadenele-
ment 46a, das einen dreieckigen Grundriss aufweist.
Die Vorderseite der Ergänzungsfassadenelements
46a ist eben und verläuft im Wesentlichen parallel zur
Rückseite. Die Vorderseite weist also weder eine Ver-
tiefung noch einen Grat auf. Derartige Ergänzungs-
fassdenelemente 46a können mit Fassadenmodulen
kombiniert werden, um eine Fassade zu gestalten.

[0048] Ein Beispiel einer Fassadengestaltung 50b
aus Fassadenmodulen 40b, wie sie aus der Fig. 2
(rechte Seite) und der Fig. 4b) erkennbar sind, und
den Ergänzungsfassadenelementen 46a ist in Fig. 8
und den zugehörigen Schnittdarstellungen I bis IV
dargestellt. Jeweils zwei Fassadenmodule 40b und
zwei Ergänzungsfassadenelemente 46a bilden ge-
meinsam eine rechteckige Grundform, die wiederholt
nebeneinander angeordnet werden kann. Es wurden
die bereits in früheren Figuren erklärten Bezugszei-
chen verwendet, ohne dass sie hier noch einmal im
Detail erläutert werden.

[0049] Es ergeben sich durch die Ergänzungsfas-
sadenelemente 46a eine Art Diagonalstreifen in der
Fassade. Diese Diagonalstreifen lassen sich bei-
spielsweise über die gesamte Höhe einer Fassa-
de fortsetzen, wenn eine durch Fassadenmodule
40b und Ergänzungsfassadenelemente 46a gebilde-
te rechteckige Grundform in Breitenrichtung um die
Länge der kurzen Kathete des Ergänzungsfassaden-
elements 46a versetzt übereinander angeordnet wer-
den. Diese Diagonalen können aber auch in einer Art
Zick-Zack-Muster angelegt werden, wenn überein-
ander angeordnete Fassadenmodule 40b bzw. Fas-
sadenergänzungselemente 46a an einer Horizontala-
chse (z.B. der oberen Stirnseiten) gespiegelt werden.
Es ergeben sich aus der Kombination von Fassaden-
modulen 40b und Fassadenergänzungselementen
46a somit verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten
für Fassaden, die aus lediglich zwei Grundelemen-
ten, nämlich dem im Grundriss trapezformigen Fas-
sadenmodul 40b und dem im Grundriss dreieckigen

Ergänzungsfassadenelement 46a, aufgebaut sind.
Eine perspektivische Darstellung des Grundrisses
der Fig. 8 ist in Fig. 9 enthalten.

[0050] Fig. 10 zeigt zwei weitere im Grundriss recht-
eckige Ergänzungsfassadenelemente 46b und 46c,
die sich lediglich in Ihrer Länge unterscheiden. Auch
diese Ergänzungsfassadenelemente 46b, 46c wei-
sen eine ebene Vorderseite auf, die im Wesentlichen
parallel zur Rückseite ist.

[0051] In Fig. 11 ist ein weiteres Beispiel einer Fas-
sade 50c als Grundrissdarstellung mit zugehörigen
Schnittdarstellungen I bis III aufgeführt. Die Fassa-
de wird gebildet durch Fassadenmodule 40a, Fassa-
denmodule 40c sowie Ergänzungsfassadenelemen-
te 46c. Eine entsprechende perspektivische Darstel-
lung findet sich in Fig. 12. Es wurden die bereits in frü-
heren Figuren erklärten Bezugszeichen verwendet,
ohne dass sie hier noch einmal im Detail erläutert
werden.

[0052] Aus der Zusammenschau aller hier vorge-
stellten Ausführungsformen von Fassadenmodulen
und deren Kombination ggf. mit Ergänzungsfassa-
denelementen wird ersichtlich, dass mit derartigen
Fassadenmodulen in einfacher Weise eine struktu-
rierte und reliefartige Ansichtsseite einer Fassade
50a, 50b, 50c (Fig. 4, Fig. 9, Fig. 12) gestaltet wer-
den kann, ohne dass das dahinter liegende Mauer-
werk oder eine Zwischenkonstruktion benötigt wer-
den, welche die äußere (sichtbare) Fassadenstruk-
tur bereits vorbereiten. Durch die vorgestellte Art von
Fassadenmodulen ist es sehr einfach möglich, ei-
ne Wärmedämmung und gleichzeitig eine Gestal-
tung der Fassade vorzunehmen, wobei die Gestal-
tung aufgrund der reliefartigen Struktur über die reine
Farbgebung hinausgeht, so wie dies bei herkömmli-
chen im Wesentlichen ebenen verputzten Fassaden
bisher üblich ist.

[0053] Alle Fassadenelemente können vor oder
nach dem Anbringen an einem Mauerwerk mit ei-
nem Anstrich (Farbe) versehen werden, beispielswei-
se mittels der Air-less-Spritztechnik. Bevorzugt wer-
den auch Farben zum Einsatz kommen, mit dem
sogenannten Lotus-Effekt, um Verunreinigungen der
Fassadenmodule vorzubeugen. Da die Fassadenmo-
dule und natürlich auch die Ergänzungsfassadenele-
mente vor dem Anbringen an einer Gebäudemauer
farblich gestaltet werden können, ist es auch mög-
lich, innerhalb einer reliefartigen Fassade mittels un-
terschiedlicher Farbgebung weitere Gestaltungsfrei-
heiten und -effekte zu ermöglichen.

[0054] Die hier vorgestellten Fassadenmodule sind
rein beispielhaft. Es sind weitere Formen möglich,
bei denen beispielsweise mehrere Vertiefungen bzw.
Grate innerhalb eines Fassadenmoduls vorgesehen
sind. Ferner kann die Formgebung auch im Hin-
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blick auf zu erreichende technische Effekte, wie et-
wa Schalldämmung optimiert werden. So ist es bei-
spielsweise auch denkbar, die Fassadenmodule der-
art zu gestalten, dass beispielsweise von einer Lärm-
quelle (Straße) stammender Schall durch eine Fas-
sade in bestimmter bzw. gewünschter Weise reflek-
tiert wird, um beispielsweise unerwünschte Reflexio-
nen in Richtung von Nachbarhäusern zu reduzie-
ren oder zu vermeiden. Die Fassadenmodule kön-
nen einfach und kostengünstig unabhängig von ih-
rem späteren Verwendungsort hergestellt werden.
Beim Bau eines Gebäudes bzw. einer Fassade er-
spart man sich einige Arbeitsschritte an der groß-
flächigen Gebäudewand, etwa das Aufbringen einer
ersten Putzschicht, das Anbringen eines Armierungs-
gewebes und das Aufbringen einer weiteren Putz-
schicht. Ggf. kann man sich auf der Baustelle auch
den Schritt des Farbanstrichs sparen, wenn man be-
reits eingefärbte Fassadenmodule verwendet.
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Patentansprüche

1.  Fassadenmodul für die Verkleidung von Innen-
oder Außenwänden (52, 54), umfassend eine in ei-
nem angebrachten Zustand an einer Wand sichtba-
re Vorderseite (22) und eine in diesem Zustand der
Wand zugewandte Rückseite (24), wobei die Vorder-
seite und die Rückseite durch jeweils zwei Längssei-
ten (12, 14) und Stirnseiten (16, 18) miteinander ver-
bunden sind, wobei das Fassadenmodul einen Kern
(10) aus einem wärmedämmenden oder/und schall-
dämmenden Material aufweist, wobei der Kern (10)
vorzugsweise zumindest auf der Vorderseite sowie
wenigstens teilweise auf den Längsseiten und den
Stirnseiten mit einem Verputz (42a) versehen ist, und
wobei die Vorderseite des Fassadenmoduls, bzw.
des Kerns eine reliefartige Ausgestaltung aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderseite we-
nigstens eine geradlinig oder bogenartig verlaufende
Vertiefung (20) oder/und wenigstens einen geradlinig
oder bogenartig verlaufenden Grat (44c) sowie meh-
rere Reliefflächenabschnitte (26, 28) umfasst, wobei
die Reliefflächenabschnitte bezogen auf die Rück-
seite (24) des Fassadenmoduls geneigt ausgebildet
sind, derart, dass zwischen einem Reliefflächenab-
schnitt (26, 28) und der Rückseite (24) ein spitzer
Winkel gebildet ist, vorzugsweise ein Winkel kleiner
45°, bevorzugt kleiner als 20°.

2.    Fassadenmodul nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kern aus nachwachsen-
dem oder/und wiederverwertetem oder/und wieder-
verwertbarem Material hergestellt ist, wobei vorzugs-
weise das Material oder Materialgemisch nicht oder
nur schwer brennbar ist.

3.    Fassadenmodul nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Material Schaumglas ist
oder ein Gemisch ist aus organischen Dämmstoffpar-
tikeln, wie etwa Holz, Schilf. Stroh, Hanf, Wolle und
dergleichen, und aus mineralischem Material, wie et-
wa Zement, Ton und dergleichen.

4.  Fassadenmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dicke (30, 30a) des Fassadenmoduls (40), vorzugs-
weise des Kerns, gemessen zwischen der Rückseite
und der Vorderseite mindestens 5 cm beträgt.

5.  Fassadenmodul nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Dicke (30, 30a) des Fas-
sadenmoduls (40), vorzugsweise des Kerns, entlang
der Längsseiten oder/und entlang der Stirnseiten ver-
ändert.

6.  Fassadenmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Längsseiten (12, 14) geneigt zueinander aus-
gebildet sind, derart, dass eine Stirnseite (16, 18) des

Fassadenmoduls eine geringere Breite aufweist als
die andere Stirnseite.

7.  Fassadenmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es
eine Länge entlang den Längsseiten (12, 14) von et-
wa 90 bis 160 cm und eine Breite entlang den Stirn-
seiten (16, 18) von etwa 10 bis 90 cm aufweist, wobei
vorzugsweise eine Breite einer der Stirnseiten etwa
ein Drittel bis die Hälfte der Länge einer der Längs-
seiten beträgt.

8.  Fassadenmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorderseite wenigstens eine parallel zu den Stirnsei-
ten (16, 18) verlaufende Vertiefung (20) oder einen
parallel zu den Stirnseiten verlaufenden Grat (44c)
umfasst, an die bzw. an den sich zwei geneigte Reli-
efflächenabschnitte anschließen.

9.  Fassadenmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
reliefartige Vorderseite eine Grundstruktur eines re-
gelmäßigen Musters bildet, das durch mehrere ne-
beneinander angeordnete gleichartige Fassadenmo-
dule ersichtlich wird.

10.  Fassadenmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es
einen rechteckigen oder trapezförmigen oder drei-
eckigen Grundriss aufweist.

11.    Fassade (50) einer Innen- oder Außen-
wand, umfassend mehrere nebeneinander angeord-
nete Fassadenmodule (40a, 40b, 40c) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche., wobei vorzugswei-
se die Fassadenmodule mit der Wand verbunden
sind, insbesondere stoffschlüssig verbunden sind, et-
wa durch eine Schicht aus Mörtel oder Bitumen oder
sonstigem Kleber.

12.  Fassade nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen nebeneinander angeordne-
ten Fassadenmodulen weitere Ergänzungsfassaden-
elemente (46a, 46b, 46c) enthalten sind, deren Auf-
bau im Wesentlichen demjenigen der Fassadenmo-
dule entspricht und deren Vorderseite im Wesentli-
chen parallel zur Rückseite ausgebildet sind.

13.  Fassade nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass sie ein durch die Anordnung
von mehreren Fassadenmodulen und vorzugsweise
Ergänzungsfassadenelemente sich über die gesamte
Fassade wiederholendes großflächiges Muster auf-
weist.

14.    Herstellung eines Fassadenmoduls nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, umfassend die Schritte:
a) Bereitstellen eines die äußere Form des ge-
wünschten Fassadenmoduls aufweisenden Kerns
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aus wärmedämmendem Material, vorzugsweise aus
Schaumglas;
b) Verputzen des Kerns, insbesondere auf der Vor-
derseite und wenigstens teilweise auf den Längs-
seiten und den Stirnseiten vorzugsweise unter Ver-
wendung einer Armierung, wie etwa Kunststoff- oder
Glasfasergewebe und eines Putzmaterials, wie et-
wa Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz, Gips-
putz, Lehmputz, organischer Putz oder Kunstharz-
putz;
c) vorzugsweise Aufbringen einer Farbe auf der Putz-
schicht;
wobei das Verfahren vorzugsweise zwischen den
Schritten a) und b) das Zuschneiden eines bereitge-
stellten geformten Kerns in wenigstens zwei Kernteile
und das anschließendes Verputzen und vorzugswei-
se Streichen der zugeschnittenen Kernteile umfasst,
um zwei Fassadenmodule zu erhalten, wobei ferner
vorzugsweise der bereitgestellte geformte Kern einen
rechteckigen Grundriss aufweist und entlang einer
zu den Rechteckseiten geneigten Linie in die beiden
Kernteile getrennt wird, derart, dass die daraus resul-
tierenden Kernteile bzw. Fassadenmodule einen tra-
pezförmigen Grundriss aufweisen.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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